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Einleitung 

Definition und Erscheinungsformen 

Bei Vertragsverhandlungen ergibt sich häufig die Situation, daß zu-
nächst nur ein Verhandlungspartner zum Vertragsabschluß bereit ist. 
Dem Gegner ist an einer längeren Bedenkzeit gelegen. Er will sich 
jedoch die Möglichkeit des Vertragsschlusses offen halten und möchte 
bis zu seiner Entscheidung das Verhandlungsobjekt fest an der Hand 
haben. Dieser noch unentschlossene Teil will erreichen, daß sich sein 
Partner für die Dauer der Überlegungsfrist unwiderruflich zur Ver-
tragseingehung bereit hält. 

Ein solches Bestreben kann verschiedene Gründe haben: 

a) Die Partei möchte sich erst über die Verwertbarkeit des angebo-
tenen Produktes schlüssig werden, um es bei positiver Beurteilung 
erwerben zu können. Gleichzeitig will sie verhindern, daß das Produkt 
in der Zwischenzeit der Konkurrenz angeboten wird. 

b) Eine Seite ist an der Miete oder Pacht eines Grundstückes interes-
siert. Sie möchte sich allerdings schon jetzt die Gelegenheit sichern, das 
Grundstück später erwerben zu können. In Leasingverträgen gewinnen 
derartige Erwerbsabreden zunehmend an Bedeutung: Bereits bei Vet-
tragsabschluß erhält der Leasingnehmer das Recht eingeräumt, nach 
Ablauf des Leasingvertrages den gemieteten Gegenstand - unter 
Anrechnung der gezahlten Leasingraten-kaufen zu können1. 

c) Eine weitere typische Interessenlage ist das Bedürfnis einer Partei, 
sich bei Abschluß eines zeitlich begrenzten Vertrages zugleich eine ein-
seitige Verlängerungsmöglichkeit zu sichern. So wird z. B. ein Miet-
vertrag über Wohnräume auf drei Jahre befristet, weil sich der Mieter 
für einen längeren Zeitraum noch nicht festlegen will. Der Mieter hält 
eine weitergehende Nutzung aber nicht für ausgeschlossen und möchte 
deshalb die Möglichkeit haben, den Mietvertrag im Bedarfsfalle ein-
seitig verlängern zu können, ohne hierüber nochmals mit dem Ver-
mieter verhandeln zu müssen. Dessen Bereitschaft zur Vertrags-
fortsetzung soll schon feststehen. Dieser Interessenlage werden die 
gebräuchlichen Verlängerungsklauseln nicht gerecht. Bei ihnen kann 
die "automatische" Vertragsverlängerung von beiden Seiten - also 
auch vom Vermieter - durch rechtzeitige Kündigung verhindert 
werden. 

1 Vgl. Koch/Haag BB 68, 94; Meilicke BB 64, 693; Fink LeasingS. 289. 
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Einseitige Verlängerungsberechtigungen waren bisher zumeist auf 
Grundstücks- und Wohnraummietverträge beschränkt; sie sind heute 
auch in Leasingverträgen über bewegliche Sachen zu finden2• Selbst bei 
Arbeitsverträgen auf Zeit kann ein Bedürfnis für eine einseitige Ver-
längerungsmöglichkeit bestehen: Bundesligavereine verpflichten talen-
tierte Nachwuchsspieler, deren sportlicher Werdegang noch nicht klar 
erkennbar ist, oft erst für eine Saison. Nur wenn der Spieler sich als 
Verstärkung für die Mannschaft erweist, soll sein Vertrag verlängert 
werden. Nicht selten wird aber der nun bekanntere Spieler dann auch 
von anderen Vereinen umworben und droht "abzuwandern". Das kann 
durch eine Verlängerungsabrede mit dem aufgezeigten Inhalt ver-
hindert werden. Der Spielvertrag kann so vom Verein verlängert 
werden, und der Spieler bleibt gebunden, ohne daß er der Vertrags-
verlängerung nochmals zustimmen müßte. 

All diesen verschiedenen Interessenlagen kann ein normales Ver-
tragsangebat nicht gerecht werden, weil es innerhalb der kurzen Frist 
des§ 147 BGB angenommen werden muß. Auch ein Vertragsschluß mit 
Rücktrittsvorbehalt entspricht nicht den Parteivorstellungen. Die ab-
wartende Partei erstrebt keine Möglichkeit, von einem bestehenden 
Vertrag wieder loszukommen. Sie will eine Vertragsrückabwicklung von 
vornherein vermeiden und lehnt deshalb ihrerseits jede gegenwärtige 
Hauptvertragsbindung ab. 

Für die Fälle, in denen der Verhandlungspartner mit der Möglichkeit 
eines zeitlich hinausgeschobenen Vertragsabschlusses oder einer späte-
ren Verlängerung einverstanden ist, hat die Praxis die Figur der 
Option entwickelt. Dem Begünstigten wird eine Vorrechtsposition ein-
geräumt. Die Option ist das Recht, während eines längeren Zeitraumes 
- der Optionsfrist - einen vorgesehenen Vertrag abschließen be-
ziehungsweise einen bestehenden Vertrag verlängern zu können, ohne 
hierzu verpflichtet ZJU sein. 

Bei der erstgenannten Abschlußoption ist zu unterscheiden, ob der 
Inhalt des in Aussicht genommenen Vertrages bereits feststeht oder 
nicht: 

a) Ist der Inhalt schon festgelegt, soll das Zustandekommen des Ver-
trages nur noch vom Entschluß des Berechtigten abhängen, sein Options-
recht auszuüben. Die Option ermöglicht es dem Begünstigten, den 

2 Vgl. Meilicke BB 64, 692; Fink Leasing S. 284. Eingeschränkte gesetzliche 
Verlängerungsmöglichkeiten für Wohnraummietverträge enthalten als Mie-
terschutz die §§ 556 a- c BGB sowie Art. 2 Il. WKSchG, vgl. Fußn. 421. Zum 
Verhältnis von vertraglicher Verlängerungsberechtigung und Kündigungs-
schutz bei Wohnräumen beachte Schmidt-Futterer Vorbem. II 16 a. E. zu § 1 
WKSchG. 
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Vertragsschluß später ohne nochmalige Mitwirkung der Gegenseite 
vollenden zu können. Kennzeichnend für die Option ist, daß der Ein-
tritt der beabsichtigten Vertragswirkungen in das freie Belieben des 
Optionsberechtigten gestellt ist. Der Begünstigte behält sich seinen 
Entschluß vor; er hat ein Wahlrecht. Er kann die Option a'USüben, muß 
es jedoch nicht. Anders verhält es sich mit der Gegenseite. Der Options-
geber hat sich bereits für einen längeren Zeitraum - die Optionsfrist -
fest gebunden. Das ist die Voraussetzung für die Möglichkeit des Be-
günstigten, die Vertragseingebung einseitig nur noch von seinem 
positiven Entschluß abhängig machen zu können3• 

b) Läßt sich dagegen der Inhalt des angestrebten Vertrages noch nicht 
vollständi•g festlegen (das angebotene Produkt ist z. B. noch in der Ent-
wicklung), müssen die einzelnen Vertragsbestimmungen später fixiert 
werden. Dazu bedarf es eines erneuten Tätigwerdens beider Parteien. 
Eine Optionsabrede, daß das Zustandekommen des Vertrages nur noch 
von der Entscheidung einer Seite abhängen soll, ist nicht möglich. Hier 
besteht die Option in der Zusage des Optionsgebers, auf Verlangen des 
Begünstigten später einen Vertrag des beiderseits ins Auge gefaßten 
Inhaltes abzuschließen4 • Zum Abschluß dieses Hauptvertrages ist allein 
der Optionsgeber kraft seiner bindenden Zusage verpflichtet. Der Be-
günstigte geht keine Verpflichtung zum V ertragsschluß ein. Es ist in 
sein freies Belieben gestellt, vom Optionsgeber später den Vertrags-
abschluß zu fordern. 

Die Option ist mithin ein Mittel, sich durch die Möglichkeit des Ver-
tragsschlusses ein Objekt zu sichern, ohne zugleich die vollen Ver-
tragsverpflichtungen zu übernehmen5 • Statt dessen zahlt der Options-
nehmer dem Optionsgeber für dessen lange Bindung in der Regel eine 
gesonderte Entschädigung, das Bindegeld. Dieses Geld behält der 
Optionsgeber, gleichgültig, ob die Option später ausgeübt wird oder 
nicht. Bei Optionsausübung wird das Bindegeld meist mit dem Kaufpreis 
(bzw. mit dem sonstigen Entgelt) verrechnet. 

Große wirtschaftliche Bedeutung haben Optionen im Grundstücks-
verkehr, im Miet-, Verlags-, Urheber- und im Wertpapierrecht erlangte. 

3 Bei der weiteren Untersuchung soll deshalb auf die sogenannte "Vor-
hand" (Vorrechtsvertrag im engeren Sinne) nur eingegangen werden, soweit 
dies zur Abgrenzung notwendig ist. Die Vorhand bildet keine Option in 
dem aufgezeigten Sinne, weil bei ihr die Vorzugsposition des Begünstigten 
noch von einem Entschluß der anderen Partei, überhaupt veräußern zu 
wollen, abhängt, vgl. Nipperdey ZBH 30, 300; Henrich VorvertragS. 296 ff. 

4 Künzel AG 69, 236. 
5 Cartellieri BB 48, 162. 
e Vgl. Lorenz Festschrift S. 103; Isele Festschrift S. 87; Cartellieri BB 48, 

163. 


